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Fraktionsantrag 

 
 

D r u c k s a c h e  N r . :  1 4 / 0 3 1 9  
 
 
 

24.08.2021 

Fraktionsantrag öffentlich 

 
 
 
Beratungsfolge Beratungsstatus Sitzung am TOP 
Ausschuss für Wirtschaft und 
Beteiligungen 

vorberatend 24.08.2021 9 

Verbandsausschuss vorberatend 13.09.2021  
Verbandsversammlung beschließend 24.09.2021  

 
 
Betreff: Public Corporate Governance Kodex des Regionalverbandes Ruhr 

Hier: Änderung der Fassung vom 12.07.2021 
 
 
Beschlussvorschlag
 

Die Verbandsversammlung beschließt die folgenden Änderungen im Public Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 12.07.2021: 
 
1. Hinter dem ersten Satz im Punkt 3.1.2. wird der folgende fett gedruckte Satz 

eingefügt:  

„Die Mitglieder des Aufsichts-/Verwaltungsrates für den Gesellschafter RVR werden mittels 
Entsendung durch die Verbandsversammlung bestellt (analog zu § 113 Abs. 2 GO NRW). 
Dabei haben die Fraktionen darauf zu achten, dass die entsendende Person über die 
mit der Wahrnehmung des Mandats verbundene Kompetenz verfügt und keine 
Interessenskonflikte vorliegen. … 

Begründung: Siehe unter 3. dieses Antrages. 
 
 
2. Im Punkt 3.1.2 wird am Ende der Satz aus der Erstfassung wieder eingefügt: 

„… Es sollte stets seitens der Verwaltung des RVR eine Vertretung aus dem Bereich 
Wirtschaftsführung – zumindest mit Gaststatus – entsendet werden.“ 

Begründung: 

Damit die Beteiligungssteuerung des RVR, die unter 1.3.2 beschriebenen Aufgaben der 
Beratung der Aufsichts- und Verwaltungsräte auch innerhalb der Sitzung wahrnehmen kann, 
sollte die Entsendung einer Vertretung aus dem Bereich Wirtschaftsführung in die Richtlinie 
verankert werden. 
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3. Der folgende letzte Satz unter Punkt 3.1.3 wird gestrichen: 

„Bei der Entsendung des Aufsichtsrats sollten die Gesellschafter für eine kompetente 
und interessenkonfliktfreie Besetzung sorgen.“ 

Begründung:  Der Punkt 3.1.3 bezieht sich auf den § 12 Abs. 1 des Gesetzes zur 
Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen 
(Landesgleichstellungsgesetz – LGG). Da grundsätzlich jedes Mitgliedes des Aufsichts-
/Verwaltungsrates Kompetenz mitbringen sollte und dies keine einseitige, nur durch Frauen 
zu erfüllende Anforderung ist, wird der Satz gestrichen. Das Gleiche gilt für die im jetzigen 
Text missverständliche Formulierung „interessenkonfliktfrei“. 

Die Grundanforderungen Kompetenz und Vermeidung von Interessenkonflikten werden 
deshalb in der neuen Formulierung im vorhergehenden Punkt verankert. 
 
 
4. Punkt 4.6 wird wie folgt geändert: 

„Die Geschäftsführungen nehmen auf Anforderung durch den Fachausschuss bzw. 
seine/n Vorsitzende/n, der Fraktionen, des Verwaltungsvorstandes oder auf eigenen 
Wunsch an den Sitzungen der RVR Gremien teil. Die Anforderung sollte vorher mit der 
Beteiligungssteuerung erörtert werden.“ 

Begründung: 

Die Ergänzung erfolgt zur Klarstellung auf wessen Anforderung die Teilnahme der 
Geschäftsführung an Sitzungen der RVR Gremien erfolgt. 
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Finanzielle und haushaltsmäßige Auswirkungen sowie Folgewirkungen: 
 

1. Teilergebnisplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Vorgangs-Nr.       
Teilergebnisplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und Zinsaufwand 
(6 % p. a. vom investiven Eigenanteil) 

                              

Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Erträge                               
Personalaufwendungen                               
Sachaufwendungen                               
Abschreibungen und 
Zinsaufwand (6 % p. a. vom 
investiven Eigenanteil) 

                              

Summe                               
Abweichungen1                               

 
2. Teilfinanzplan Kostenstelle      ; Kostenträger      ; Investitions-Nr.       

Teilfinanzplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 
Einzahlungen                               
Auszahlungen                               
Summe (Eigenanteil)                          
Veranschlagt im Haushaltsplan Lfd. HH-Jahr 2022 2023 2024 2025 ff. 

Einzahlungen                               
Auszahlungen                               

Summe                               
Abweichungen1                               

1  Positiver Wert = Nachveranschlagung bzw. Deckung erforderlich 

3. Auswirkungen 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist nicht erforderlich (Haushaltsverbesserung/-neutralität). 

 Eine Nachveranschlagung/überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittelbereitstellung 
ist erforderlich (Haushaltsverschlechterung). Erläuterungen siehe unten. 

 Folgewirkungen sind in dem o. g. Bedarf berücksichtigt.

Erläuterungen:      

4. Bilanz 
Veräußerungsgewinne bzw. -verluste können gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW zu 
zusätzlichen finanziellen Auswirkungen in der Bilanz führen. 

 Keine Auswirkungen, weil keine Veräußerungsgewinne bzw. -verluste entstehen. 

 Die finanziellen Auswirkungen aus Veräußerungsgewinnen bzw. -verlusten werden in den 
Erläuterungen dargestellt.

Erläuterungen:      

 
Bearbeiter/in Fraktionsgeschäftsführer/in Fraktion/en 
Kretschmer, Heike Kretschmer, Heike Fraktion DIE LINKE 
Akt.zeichen   
  

 
Fraktionsvorsitzender DIE LINKE 
gez. Herr Wolfgang Freye 

 
 


